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Sehr geehrter Herr Kürschner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein bedankt sich für die 
Möglichkeit zum übermittelten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

Die Gesetzesinitiative wird ausdrücklich befürwortet, weil sie die notwen-
dige Klarheit zu den Rechten der Versorgungswerke schafft, personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten. 

Dem Gesetzentwurf zugrunde liegt die aus unserer Sicht zutreffende Auf-
fassung, dass das Versorgungswerk, auch wenn es eine unselbstständige 
Einrichtung der jeweiligen Kammer ist, eine eigenständige datenverarbei-
tende Stelle ist. 

Die §§ 8 und 9 des HBKG SH berechtigen unmittelbar nur die Kammern 
zur Erhebung, Übermittlung und Speicherung von Daten.  

Es wird daher angeregt, insoweit in dem neuen Absatz zu § 4 klarzustel-
len, dass die §§ 8 und 9 entsprechend für das Versorgungswerk gelten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. phil. Clemens Veltrup 
Präsident 
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